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(57) Zusammenfassung: Gegenstand der Erfindung ist ei-
ne fluidkühlbare LED-Leuchte zur Bereitstellung von photo-
synthetisch aktiver Strahlung umfassend einen im Wesentli-
chen länglichen Kühlkörper und mindestens eine Leiterplatte
mit mindestens einer LED, wobei innerhalb des Kühlkörpers
mindestens ein Fluidkanal mit einer im Bereich der vorde-
ren Endfläche des Kühlkörpers angeordneten vorderseitigen
Öffnung und einer im Bereich der hinteren Endfläche des
Kühlkörpers angeordneten rückseitigen Öffnung zur Leitung
eines Fluids ausgebildet ist, dessen innere Oberfläche durch
mindestens eine innenliegende Kühlfinne vergrößert wird als
auch ein LED-Beleuchtungssystem umfassend mindestens
eine fluidkühlbare LED-Leuchte sowie eine Software zum
Betrieb der mindestens einen fluidkühlbaren LED-Leuchte.
Ferner ist Gegenstand der Erfindung ein Verfahren, in dem
die fluidkühlbare LED-Leuchte oder das LED-Beleuchtungs-
system zur Belichtung mit photosynthetisch aktiver Strah-
lung, insbesondere in Klimakammern und/oder Phenotypi-
sierungskammern, verwendet wird.
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Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung ist eine fluidkühl-
bare LED-Leuchte zur Bereitstellung von photosyn-
thetisch aktiver Strahlung umfassend einen im We-
sentlichen länglichen Kühlkörper und mindestens ei-
ne Leiterplatte mit mindestens einer LED, wobei in-
nerhalb des Kühlkörpers mindestens ein Fluidka-
nal mit einer im Bereich der vorderen Endfläche
des Kühlkörpers angeordneten vorderseitigen Öff-
nung und einer im Bereich der hinteren Endfläche
des Kühlkörpers angeordneten rückseitigen Öffnung
zur Leitung eines Fluids ausgebildet ist, dessen inne-
re Oberfläche durch mindestens eine innenliegende
Kühlfinne vergrößert wird, als auch ein LED-Beleuch-
tungssystem umfassend mindestens eine fluidkühl-
bare LED-Leuchte sowie eine Software zum Betrieb
der mindestens einen fluidkühlbaren LED-Leuchte.
Ferner ist Gegenstand der Erfindung ein Verfahren,
in dem die fluidkühlbare LED-Leuchte oder das LED-
Beleuchtungssystem zur Belichtung mit photosynthe-
tisch aktiver Strahlung, insbesondere in Klimakam-
mern und/oder Phenotypisierungskammern, verwen-
det wird.

[0002] Licht stellt für Pflanzen neben der Verfügbar-
keit von Wasser den wichtigsten Ökofaktor dar. So
wird deren Wachstum und Entwicklung im Wesentli-
chen durch drei lichtbedürftige Prozesse - die Pho-
tosynthese, die Photomorphogenese und den Pho-
toperiodismus - gesteuert. Die Photosynthese bildet
als Erzeugungsreaktion für die organischen Kompo-
nenten der Pflanze die Grundvoraussetzung für al-
le weiteren Prozesse und wird am effektivsten mithil-
fe von Licht mit einer Wellenlänge von größer 400
nm (blau) und kleiner 700 nm (rot) betrieben. Un-
ter Photomorphogenese wird der Formgebungsef-
fekt des Lichts auf Pflanzen verstanden, wobei der
blaue Spektralbereich zu gedrungenen und der ro-
te Spektralbereich zu gestreckten Pflanzen mit we-
nigen Seitentrieben führt. Photoperiodismus schließ-
lich bezeichnet das Phänomen, dass Pflanzen auf un-
terschiedliche Weise auf die Länge der Tageslichtpe-
riode, insbesondere in Bezug auf die Blütenbildung,
reagieren. Dabei spielt vor allem die Wellenlänge des
Lichts eine entscheidende Rolle, da der Übergang
vom vegetativen in das generative Stadium lediglich
durch den roten Anteil des Spektrums ausgelöst wird.

[0003] In diesem Sinne werden sowohl das Pflan-
zenwachstum als auch die Pflanzenentwicklung
durch Faktoren wie die Belichtungsdauer und die
spektrale Zusammensetzung der emittierten Strah-
lung (Strahlungsqualität) beeinflusst. Zudem muss
entsprechend der Bedürfnisse der jeweiligen Pflanz-
kultur ein gewisses Maß an Strahlungsintensität ge-
währleistet werden.

[0004] Die natürliche Strahlungsintensität jedoch
reicht, insbesondere in den Wintermonaten und in

Ländern zwischen dem 40. und 80. Breitengrad, auf-
grund der erheblich kürzeren Tage sowie des nied-
rigen Sonnenstands und der häufigen Wolkende-
cke in der Regel nicht aus. Dementsprechend ist
es zur Steigerung der Produktion und Qualität von
Pflanzkulturen erforderlich, zusätzliche Mengen von
Lichtenergie im Rahmen einer Assimilationsbelich-
tung durch künstliche Lichtquellen zuzuführen. Dabei
ist sowohl eine das Tageslicht ergänzende Wachs-
tumsbelichtung als auch eine photoperiodische Be-
lichtung zur Blütezeitsteuerung möglich.

[0005] Darüber hinaus kann mithilfe geeigneter
Lichtquellen sogar eine vollständige Ersetzung des
Tageslichts durch künstliches Licht erfolgen. Die-
se Kultivierung ohne Tageslicht spielt beispielsweise
im Zusammenhang mit wirtschaftlich genutzten oder
für wissenschaftliche Zwecke eingerichteten Klima-
kammern und/oder Phenotypisierungskammern so-
wie Phytotronen eine wichtige Rolle.

[0006] Eine Kultivierung von Pflanzkulturen unter
Ausschluss des natürlichen Tageslichts stellt im All-
gemeinen eine große Herausforderung dar, bietet
aber auch die Möglichkeit, sämtliche das Pflanzen-
wachstum und die Pflanzenentwicklung beeinflus-
senden Faktoren zu kontrollieren und so optimale,
auf die jeweiligen Bedürfnisse der entsprechenden
Pflanzkultur angepasste Bedingungen zu schaffen.
So können in Abhängigkeit von der zu kultivierenden
Pflanze beispielsweise Beleuchtungsstärken im Be-
reich von 350 bis 1500 µmol/m2s sowie eine individu-
elle spektrale Verteilung benötigt und auch zur Verfü-
gung gestellt werden. Zu diesem Zweck werden be-
vorzugt LED-Leuchtmittel eingesetzt, da diese im Ge-
gensatz zu den in den letzten Jahrzehnten verwende-
ten Natriumdampf- und Metallhalogenid-Leuchtmit-
teln eine beliebige Variation der entsprechenden Pa-
rameter ermöglichen. Allerdings ist insbesondere im
Zusammenhang mit Hochleistungs-LEDs eine aktive
Kühlung erforderlich.

[0007] Bei den aus dem Stand der Technik bekann-
ten LED-Leuchten wird diese Kühlung in der Regel
durch einen in der Leuchte eingebauten Lüfter be-
werkstelligt. Dieser hat allerdings den Nachteil, dass
die Abwärme im Raum verbleibt und die Umgebungs-
luft durch weitere Geräte, wie eine Klimaanlage,
heruntergekühlt werden muss, was unter Umstän-
den wiederum einen so starken Luftstrom erzeugt,
dass die entsprechend Pflanzkulturen nicht mehr ih-
rer natürlichen Umgebung ausgesetzt sind. Alterna-
tiv ist beispielsweise aus der WO2017087644A1 ei-
ne LED-Leuchte mit einem Kühlmitteldurchgang be-
kannt, durch welchen zur aktiven Kühlung ein ent-
sprechendes Kühlmittel vom einen zum anderen En-
de der Leuchte geleitet werden kann.

[0008] Nachteilig an diesem System ist jedoch, dass
das Kühlmittel den Kühlmitteldurchgang lediglich ein-
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mal passiert und somit nur für kurze Zeit mit ei-
nem geringen Anteil der Oberfläche der LED-Leuch-
te in Kontakt kommt. Dementsprechend muss für ei-
ne ausreichende Kühlleistung entweder eine äußerst
niedrige Fließgeschwindigkeit des Kühlmittels vorge-
geben oder ein hoher Kühlmittelverbrauch in Kauf ge-
nommen werden.

[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zu Grunde, eine LED-Leuchte bereitzustel-
len, welche hinsichtlich ihrer Kühlungseffizienz op-
timiert ist und zu einer Steigerung der Produktivi-
tät verschiedener Pflanzkulturen beiträgt. Insbeson-
dere sollte eine LED-Leuchte bereitgestellt werden,
die zur Verstärkung der Assimilation und Verbes-
serung der Pflanzenmorphologie in tageslichtfreien
Räumen höhere Strahlungsleistungen bei gleichzei-
tiger Abwärmereduzierung ermöglicht. Ebenso liegt
der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde,
ein LED-Beleuchtungssystem umfassend die LED-
Leuchte bereitzustellen, das die Anpassung und
Steuerung unterschiedlicher, auf die jeweiligen Be-
dürfnisse der entsprechenden Pflanzkulturen abge-
stimmter Parameter gestattet, insbesondere auch auf
deren Wachstumszyklen. Darüber hinaus bestand
die Aufgabe, ein Belichtungsverfahren anzugeben,
in dem eine hinsichtlich ihrer Kühlungseffizienz opti-
mierte LED-Leuchte zur Beeinflussung des Pflanzen-
wachstums und der Pflanzenentwicklung in Klima-
kammern und/oder Phenotypisierungskammern ver-
wendet wird.

[0010] Die Aufgaben der Erfindung werden ge-
löst durch eine fluidkühlbare LED-Leuchte nach An-
spruch 1 und ein LED-Beleuchtungssystem nach An-
spruch 15, durch ein Verfahren zur Belichtung mit
photosynthetisch aktiver Strahlung nach Anspruch
18 sowie durch eine Software zum Betrieb der
LED-Leuchte nach Anspruch 20. Bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der Erfindung sind in den Unteransprü-
chen sowie in der Beschreibung detailliert offenbart.

[0011] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung dadurch gelöst, dass eine fluid-
kühlbare LED-Leuchte mit mindestens einem Fluid-
kanal, insbesondere mindestens zwei Fluidteilkanä-
len, besonders bevorzugt mindestens zwei zueinan-
der parallel und parallel zur Längsachse des Kühlkör-
pers verlaufenden Fluidkanälen, dessen innere Ober-
fläche durch mindestens eine innenliegende Kühlfin-
ne vergrößert ist, zur Belichtung von Pflanzkulturen
mit photosynthetisch aktiver Strahlung bereitgestellt
wird. Vorzugsweise sind eine Vielzahl an Kühlfinnen,
vorzugsweise je Fluidkanal 2 bis 50, bevorzugt 5 bis
20 Kühlfinnen, in den mindestens zwei Fluidkanä-
len entlang der Längsachse des Kühlkörpers aus-
gebildet, die vorzugsweise alle in Richtung der Be-
leuchtungsabschnitte in den Fluidkanälen ausgebil-
det sind. Die Kühlfinnen sind somit vorzugsweise in
Richtung der Fließrichtung des Fluids ausgebildet.

[0012] Die photosynthetisch aktive Strahlung (PAR
= photosynthetically active radiation) beschreibt den
für die Photosynthese entscheidenden Wellenlän-
genbereich der elektromagnetischen Strahlung, näm-
lich den Spektralbereich des Lichts zwischen 400 und
700 nm. Die Einheit zur Quantifizierung der PAR ist
die elektronische Photonenflussdichte (PPFD), wel-
che die Anzahl an Photonen im Wellenlängenbereich
der PAR beschreibt, die innerhalb einer Sekunde auf
einer Fläche auftreffen und von einem Blatt absor-
biert werden. Die PPFD wird in µmol/m2s angegeben.
Die Höhe der jeweils erforderlichen PPFD hängt von
den Ansprüchen der entsprechenden Pflanzkultur ab.
Pflanzen mit einem niedrigen Strahlungsbedarf ge-
nügen in der Regel eine PPFD zwischen 10 und 30
µmol/m2s, wohingegen bei einem hohen Strahlungs-
bedarf eine PPFD von bis zu 100 µmol/m2s erforder-
lich ist. Eine weitere Steigerung der PPFD führt regel-
mäßig zu keinem vorteilhafteren Effekt, da sich die
maximale Photosyntheseleistung der meisten Pflan-
zen bei etwa 200 µmol/m2s einem Sättigungswert
annähert. Dennoch kann es bei einer ausschließlich
künstlichen Belichtung bevorzugt sein, eine PPFD
von 100 bis 800 µmol/m2s bereitzustellen.

[0013] Die erfindungsgemäßen LED-Leuchten kön-
nen sowohl im Rahmen einer das Tageslicht ergän-
zenden Wachstumsbelichtung oder einer photope-
riodischen Belichtung als auch zur Kultivierung oh-
ne natürliches Tageslicht eingesetzt werden. Die er-
findungsgemäßen LED-Leuchten oder das Beleuch-
tungssystem erlaubt eine Einstellung der photosyn-
thetisch aktiven Strahlung an die Wachstumsphasen
einer Pflanze, insbesondere Pflanzenkultur. Bei fach-
gemäßer Anwendung stimuliert dabei die zusätzliche
bzw. ausschließliche Belichtung die Assimilation und
damit das Wachstum der entsprechenden Pflanzkul-
turen und führt somit zu einem kürzeren Produktions-
zyklus, stärkeren und gesünderen Pflanzen sowie zu
einer früheren Blüte. Demgemäß wird der Anwender
in die Lage versetzt, die Produktivität durch die Er-
zeugung von mehr und besseren Pflanzen in kürze-
ren Kulturzeiten zu steigern und die Pflanzen so zu
produzieren, dass sie zu jeweils günstigen Zeiten am
Markt zur Verfügung stehen. Darüber hinaus biete
insbesondere die Kultivierung unter Ausschluss des
Tageslichts, beispielsweise in pflanzenbiologischen
Versuchen in Klimakammern und Phenotypisierungs-
kammern sowie Phytotronen, die Möglichkeit, ver-
schiedenste Umweltbedingungen zu simulieren.

[0014] Dementsprechend ist es erfindungsgemäß
vorteilhaft, wenn die Strahlungsintensität und die
Strahlungsqualität der LED-Leuchten einstellbar und
regelbar sind. Insbesondere sind die erfindungsge-
mäßen LED-Leuchten Teil eines LED-Beleuchtungs-
systems, in welchem mithilfe eines Steuerungsgeräts
und einer Software das Spektrum aus weißem (4000
K), blauem (440 nm und 465 nm), rotem (660 nm) und
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dunkelrotem (730 nm) Licht in Intensität und Verhält-
nis beliebig zusammengesetzt werden kann.

[0015] Der Begriff LED-Leuchte umfasst im Rahmen
der vorliegenden Erfindung zumindest ein Gehäuse
und mindestens eine LED als künstliche Licht- und
Strahlungsquelle (Leuchtmittel) sowie optional einen
Reflektor und/oder ein Vorschaltgerät. LEDs (light
emitting diodes) sind Halbleiterbauelemente, bei de-
nen der Chip aus Halbleitermaterialien besteht und
bei Anlegen einer Spannung und des entstehenden
Stromflusses Strahlung in einer vom Halbleitermate-
rial abhängigen Wellenlänge emittiert wird. Sie zeich-
nen sich durch sehr schmale Emissionsspektren aus
und sind in unterschiedlichen Farben und Weißtönen
erhältlich, so dass das optimale Strahlungsspektrum
der LED-Leuchte durch die Zusammenstellung unter-
schiedlicher LEDs erzielt werden kann. Insbesonde-
re sollte eine LED-Leuchte zur Bereitstellung hoher
Strahlungsleistungen mehrere LEDs, wie mindestens
40 LEDs, insbesondere mindestens 50 bis 80 LEDs,
umfassen. Mit der Anzahl der LEDs steigt allerdings
auch die Höhe der von der LED-Leuchte ausgehen-
den Abwärme, so dass in Bezug auf die Leuchten-
größe und das Temperaturmanagement für eine effi-
ziente Kühlung gesorgt werden muss.

[0016] Gegenstand der Erfindung ist daher eine
fluidkühlbare LED-Leuchte zur Bereitstellung von
photosynthetisch aktiver Strahlung umfassend einen
im Wesentlichen länglichen Kühlkörper und mindes-
tens eine Leiterplatte mit mindestens einer LED, vor-
zugsweise mit mindestens zwei bis eintausend LEDs,
wobei der Kühlkörper eine vordere Endfläche und
eine der vorderen Endflächen gegenüberliegende
hintere Endfläche sowie mindestens einen oberhalb
und/oder unterhalb der Längsachse des Kühlkörpers
angeordneten Beleuchtungsabschnitt, auf welchem
die mindestens eine Leiterplatte befestigbar ist, auf-
weist, und wobei innerhalb des Kühlkörpers mindes-
tens ein Fluidkanal mit einer im Bereich der vorde-
ren Endfläche angeordneten vorderseitigen Öffnung
und einer im Bereich der hinteren Endfläche angeord-
neten rückseitigen Öffnung zur Leitung eines Fluids
ausgebildet ist, dessen innere Oberfläche durch min-
destens eine innenliegende Kühlfinne, welche vor-
zugsweise in Richtung des mindestens einen Be-
leuchtungsabschnitts ausgebildet ist, vergrößert wird.
Somit ist die mindestens eine Kühlfinne vorzugswei-
se im jeweiligen Fluidkanal nach außen oberhalb
und/oder unterhalb der Langsachse des Kühlkörpers
in Richtung des jeweiligen Beleuchtungsabschnittes
ausgebildet.

[0017] Erfindungsgemäß umfasst die LED-Leuchte
einen im Wesentlichen länglichen Kühlkörper, auf
dem mindestens eine Leiterplatte befestigbar ist. Un-
ter einem im Wesentlichen länglichen Kühlkörper ist
im Sinne der Erfindung ein dreidimensionaler Kör-
per aus einem wärmeleitenden Material zu verste-

hen, welcher über eine Längsachse, die sich in Rich-
tung seiner größten Ausdehnung erstreckt, verfügt.
Dabei kann der Kühlkörper in seiner Länge über eine
Abmessung von mindestens 5 bis 200 cm, insbeson-
dere von mindestens 100 cm, vorzugsweise über ei-
ne Abmessung von mindestens 30 bis 200 cm, bevor-
zugt von 30 bis 60 cm verfügen. Vorzugsweise is der
Kühlkörper im Wesentlichen quaderförmig und be-
sitzt mindestens sechs Seitenflächen, welche eben
und/oder gekrümmt ausgebildet sein können. So be-
sitzt der Kühlkörper vorzugsweise einen im Wesent-
lichen rechteckigen Querschnitt mit einer Breite von
größer gleich 5 bis kleiner gleich 30 cm und einer Hö-
he von größer gleich 5 bis kleiner gleich 20 cm, ins-
besondere mit einer Breite um 10 cm und einer Höhe
um 7 cm. Der Kühlkörper ist bevorzugt aus einem gut
wärmeleitenden Material hergestellt, bevorzugt aus
einem Metall, einer Legierung oder einem Hybridma-
terial umfassend Metall oder eine Legierung mit kera-
mischen Bestandteilen. Besonders bevorzugt ist Alu-
minium oder eine Aluminiumlegierung. Der Kühlkör-
per ist vorzugsweis ein Stranggussteil.

[0018] Die mindestens eine Leiterplatte wird vor-
zugsweise auf dem oberhalb und/oder unterhalb
der Längsachse des Kühlkörpers angeordneten Be-
leuchtungsabschnitts, insbesondere auf der Obersei-
te und/oder der Unterseite des Kühlkörpers, befestigt.
Dabei können die Leiterplatten über ein vorgegebe-
nes Bohrlochsystem, ein System mit Hinterschnitten
oder eine Verklebung flexibel auf dem Kühlkörper an-
gebracht werden, vorzugsweise mithilfe von mindes-
tens zwei bis zehn, insbesondere mithilfe von sechs
Schrauben. Alternativ können die Leiterplatten auf
dem Kühlkörper verrastet werden. Der direkte Kon-
takt der mindestens einen Leiterplatte mit dem Kühl-
körper ermöglicht einen direkten Wärmetransfer von
der mindestens einen Leiterplatte, insbesondere von
der mindestens einen LED der mindestens einen Lei-
terplatte, auf den Kühlkörper. Dies vereinfacht wie-
derum die Abfuhr der erzeugten Abwärme über das
durch den mindestens einen Fluidkanal geleitete Flu-
id.

[0019] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
mindestens eine Fluidkanal zweigeteilt entlang der
Längsachse des Kühlkörpers ausgebildet und um-
fasst mindestens einen ersten Fluidteilkanal sowie
mindestens einen zweiten Fluidteilkanal mit jeweils
einer vorderseitigen Öffnung und einer rückseitigen
Öffnung, wobei die innere Oberfläche des mindes-
tens einen ersten Fluidteilkanals und/oder die innere
Oberfläche des mindestens einen zweiten Fluidteil-
kanals jeweils unabhängig voneinander durch min-
destens eine innenliegende Kühlfinne, welche vor-
zugsweise in Richtung des mindestens einen Be-
leuchtungsabschnitts ausgebildet ist, vergrößert wird.
Die Fluidkanäle weisen vorzugsweise einen im We-
sentlichen rechteckigen, quadratischen oder ellipti-
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schen Querschnitt auf, bevorzugt ist der Querschnitt
rechteckig.

[0020] Der mindestens eine erste Fluidteilkanal bzw.
der mindestens eine zweite Fluidteilkanal ist, wie
auch der mindestens eine Fluidkanal, als in sich ge-
schlossener Kanal ausgebildet, welcher mit Ausnah-
me seiner im Bereich der vorderen Endfläche ange-
ordneten vorderseitigen Öffnung und seiner im Be-
reich der hinteren Endfläche angeordneten rückseiti-
gen Öffnung keine weiteren Öffnungen aufweist.. Der
Kanal durchbricht somit keine anderen Oberflächen
der des Kühlkörpers. Dabei hat der mindestens eine
Fluidkanal oder der mindestens eine erste und/oder
zweite Fluidteilkanal vorzugsweise zumindest teilwei-
se einen Querschnitt mit der Geometrie eines Rechts-
ecks. Insbesondere hat der mindestens eine Fluidka-
nal oder der mindestens eine erste und/oder zweite
Fluidteilkanal zumindest teilweise einen Querschnitt
mit einer Breite von größer gleich 2 bis kleiner gleich
10 cm und/oder einer Höhe von größer gleich 0,5
bis kleiner gleich 5 cm. Besonders bevorzugt ist ein
Fluidkanal oder ein Fluidteilkanal mit einer Breite um
5 cm und einer Höhe um 1,5 cm.

[0021] Erfindungsgemäß wird die innere Oberfläche
des mindestens einen Fluidkanals bzw. des mindes-
tens einen ersten und/oder zweiten Fluidteilkanals
durch mindestens eine innenliegende Kühlfinne, ins-
besondere durch mindestens zwei bis fünfzig innen-
liegende Kühlfinnen, vergrößert. Die innenliegenden
Kühlfinnen können an jeder Seite der inneren Ober-
fläche des mindestens einen Fluidkanals bzw. des
mindestens einen ersten und/oder zweiten Fluidteil-
kanals ausgebildet und/oder in jede Richtung jeder
Seitenfläche des Kühlkörpers ausgerichtet sein. Vor-
zugsweise umfasst die innere Oberfläche des min-
destens einen Fluidkanals bzw. des mindestens ei-
nen ersten und/oder zweiten Fluidteilkanals mindes-
tens zehn innenliegende Kühlrippen, welche in Rich-
tung der Oberseite und/oder der Unterseite des Kühl-
körpers und vorzugsweise entlang der Längsachse
des Kühlkörpers, insbesondere in Richtung des min-
destens einen Beleuchtungsabschnitts des Kühlkör-
pers, ausgerichtet sind. Vorzugsweise weisen die
Kühlfinnen eine Lamellenform auf.

[0022] Die einzelnen innenliegenden Kühlfinnen
sind vorzugsweise in Rippenform bzw. Lamellenform,
insbesondere mit einer Beabstandung zueinander
von mindestens 0,1 cm bis 0,5 cm angeordnet. Da-
bei kann es erfindungsgemäß bevorzugt sein, wenn
sich die Abmessungen einer einzelnen innenliegen-
den Kühlfinne auf eine Länge und Breite von min-
destens 0,05 cm, besonders bevorzugt auf eine Län-
ge von mindestens 0,2 bis 1 cm und auf eine Breite
von mindestens 0,1 bis 0,5 cm, belaufen. Insbeson-
dere verlaufen die einzelnen innenliegenden Kühlfin-
nen jeweils parallel zueinander von der vorderseiti-
gen bis zur rückseitigen Öffnung des mindestens ei-

nen Fluidkanals bzw. des mindestens einen ersten
und/oder zweiten Fluidteilkanals.

[0023] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist der mindestens eine Fluidkanal, ins-
besondere der mindestens eine erste Fluidteilkanal
und der mindestens eine zweite Fluidteilkanal zusam-
mengenommen, i) eine innere Oberfläche von grö-
ßer gleich 1500 cm2, bevorzugt eine innere Oberflä-
che von größer gleich 2000 cm2, und/oder ii) ein In-
nenvolumen von größer gleich 750 cm3 bis kleiner
gleich 1500 cm3, bevorzugt ein Innenvolumen von
größer gleich 900 cm3 bis kleiner gleich 1100 cm3, je-
weils in Bezug auf eine Länge des Kühlkörpers von
50 cm, auf. Dementsprechend ist es erfindungsge-
mäß besonders bevorzugt, wenn der, insbesondere
rechteckige, Querschnitt des mindestens einen Fluid-
teilkanals bzw. des mindestens einen ersten Fluidteil-
teilkanals und des mindestens einen zweiten Fluid-
teilkanals i) einen Umfang von größer gleich 150 cm,
bevorzugt einen Umfang von größer gleich 300 cm,
und/oder ii) einen Flächeninhalt von größer gleich
1200 cm2 bis kleiner gleich 2500 cm2, bevorzugt ei-
nen Flächeninhalt von größer gleich 1500 cm2 bis
kleiner gleich 2000 cm2, aufweist. Die innere Oberflä-
che und/oder das Innenvolumen wie auch der Quer-
schnittsumfang und/oder der Querschnittsflächenin-
halt jedes Fluidkanals oder Fluidteilkanals lässt sich
zudem durch eine größere Anzahl an innenliegenden
Kühlfinnen weiter vergrößern.

[0024] In einer weiter bevorzugten Ausführungsform
ist der mindestens eine Fluidkanal, insbesondere der
mindestens eine erste Fluidteilkanal und/oder der
mindestens eine zweite Fluidteilkanal, zur Leitung
einer Kühlflüssigkeit, vorzugsweise zur Leitung von
Wasser und/oder wässrigen Gemischen, oder zur
Leitung eines Gases ausgebildet.

[0025] In diesem Zusammenhang ist als Fluid im
Sinne der Erfindung ein nieder- bis hoch-viskoses
Medium zu verstehen, welches vorzugsweise unter
Druck, insbesondere mit mindestens 2 bis 20 barabs,
insbesondere 0,5 bis 2 barabs. durch den mindestens
einen Fluidkanal, insbesondere den ersten Fluidteil-
kanal und/oder den zweiten Fluidteilkanal, geleite-
tet werden kann. Fluide umfassen somit sowohl Ga-
se und Flüssigkeiten als auch Gemische von Gasen
und/oder Flüssigkeiten mit Feststoffen sowie unter-
einander, wie Lösungen, Emulsionen, Suspensionen
oder Schäume. Vorzugsweise ist das Fluid eine Kühl-
flüssigkeit, wie Wasser oder Alkohol sowie deren Ge-
mische. Alternativ kann das Fluid ein Wärmeträger-
medium sein, das Ethylenglykol, Propylenglykol und
Wasser sowie optional weitere Additive umfasst.

[0026] Besonders bevorzugte Fluide umfassen zur
Eindämmung von Mikroorganismen zudem mindes-
tens ein Biozid, insbesondere ein Algizid. Geeignete
Algizide können ausgewählt sein aus Simazin, Atra-
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zin, Desmetryn, Cybutryn, Terbutryn, Dichlorophen,
Benzalkoniumchlorid, Pelargonsäure sowie Kupfer-
oxychlorid und Kupfersulfat. Darüber hinaus kann
es erfindungsgemäß bevorzugt sin, wenn das Flu-
id, insbesondere die Kühlflüssigkeit, mindestens ei-
nen Hilfsstoff, vorzugsweise ausgewählt aus Salz-
bildnern, Puffern, Säureregulatoren, Lösungsmitteln,
Lösungsvermittlern, Emulgatoren, Fließregulatoren,
Netzmitteln, Gleitmitteln, Schmiermitteln, Formtrenn-
mitteln, Bindemitteln, Verdickungsmitteln, Stabilisa-
toren, Weichmachern, Konservierungsmitteln und/
oder Färbemitteln umfasst.

[0027] In einer weiter bevorzugten Ausführungsform
weist der Kühlkörper ferner mindestens einen je-
weils unabhängig ein- oder beidseitig der Längs-
achse des Kühlkörpers angeordneten Kühlungsab-
schnitt, insbesondere einen linkseitig der Längsach-
se des Kühlkörpers angeordneten ersten Kühlungs-
abschnitt und einen rechtsseitig der Längsachse
des Kühlkörpers angeordneten zweiten Kühlungsab-
schnitt, auf, wobei die äußere Oberfläche des min-
destens einen Kühlungsabschnitts oder die äußere
Oberfläche des ersten Kühlungsabschnitts und/oder
des zweiten Kühlungsabschnitts jeweils unabhängig
voneinander durch mindestens eine außenliegende
Kühlfinne vergrößert wird.

[0028] Der mindestens eine Kühlungsabschnitt, ins-
besondere der erste Kühlungsabschnitt und/oder der
zweite Kühlungsabschnitt, bildet erfindungsgemäß
die rechtsseitige und/oder linksseitige Seitenfläche
des Kühlkörpers aus und verläuft dementsprechend
vorzugsweise von der vorderen bis zur hinteren End-
fläche des Kühlkörpers. Besonders bevorzugt ist der
mindestens eine Kühlungsabschnitt bzw. der erste
und/oder zweite Kühlungsabschnitt als gekrümmte,
rechtsseitige und/oder linksseitige Seitenfläche des
Kühlkörpers ausgebildet und mit mindestens einer
außenliegenden Kühlfinne, insbesondere mit min-
destens zwei bis fünfzig außenliegenden Kühlfin-
nen, versehen. Die Kühlfinnen verlaufen vorzugswei-
se parallel zur Längsachse des Kühlkörpers.

[0029] Die einzelnen außenliegenden Kühlfinnen
sind vorzugsweise in Rippenform, insbesondere mit
einer Beabstandung zueinander von mindestens 0,1
cm bis 0,5 cm angeordnet. Dabei kann es erfindungs-
gemäß bevorzugt sein, wenn sich die Abmessungen
einer einzelnen außenliegenden Kühlfinne auf eine
Länge und Breite von mindestens 0,1 cm, besonders
bevorzugt auf eine Länge von mindestens 0,5 bis 3
cm und auf eine Breite von mindestens 0,2 bis 1 cm,
belaufen. Insbesondere verlaufen die einzelnen au-
ßenliegenden Kühlfinnen jeweils strahlenförmig ne-
beneinander von der vorderen bis zur hinteren End-
fläche des Kühlkörpers.

[0030] Daneben kann es bevorzugt sein, wenn in-
nerhalb des mindestens einen Kühlungsabschnitts,

insbesondere innerhalb des ersten Kühlungsab-
schnitts und/oder des zweiten Kühlungsabschnitts,
mindestens ein Kühlungskanal, der sich vorzugswei-
se von der vorderen Endfläche bis zur hinteren End-
fläche des Kühlkörpers erstreckt, ausgebildet ist. Da-
bei befindet sich der Kühlungskanal vorzugsweise
unterhalb der äußeren Oberfläche des mindestens
einen Kühlungsabschnitts bzw. des ersten und/oder
zweiten Kühlungsabschnitts und ist in sich geschlos-
sen, so dass er mit Ausnahme seiner Öffnungen an
der vorderen und hinteren Endfläche des Kühlkörpers
dessen Oberfläche nicht berührt. Der Kühlungskanal
eignet sich erfindungsgemäß sowohl zur Luftkühlung
als auch zur Kühlung mit einem entsprechenden Flu-
id.

[0031] Insbesondere kann es bevorzugt sein, wenn
die LED-Leuchte mit dem mindestens einen Küh-
lungsabschnitt, insbesondere dem ersten Kühlungs-
abschnitt und dem zweiten Kühlungsabschnitt zu-
sammengenommen, einen passiven Kühlbereich und
mit dem mindestens einen Fluidkanal, insbesondere
mit dem ersten Fluidteilkanal und dem zweiten Fluid-
teilkanal zusammengenommen, einen aktiven Kühl-
bereich besitzt, wobei vorzugsweise das Verhältnis
von passivem Kühlbereich zu aktivem Kühlbereich 1 :
1 bis 2 : 1, insbesondere 3 : 2, beträgt.

[0032] In diesem Zusammenhang wird im Rahmen
der Erfindung unter dem Begriff aktiver Kühlung ein
Vorgang verstanden, bei dem Wärmeenergie mithil-
fe einer Kühlungskomponente, wie einem Fluid, ab-
geführt wird. Im Gegensatz dazu wird bei der pas-
siven Kühlung die Wärmeenergie an die umgeben-
de Luft abgegeben. Dementsprechend verfügt die
erfindungsgemäße LED-Leuchte - mit dem mindes-
tens einen Fluidkanal, insbesondere mit dem ers-
ten Fluidteilkanal und dem zweiten Fluidteilkanal zu-
sammengenommen, und insbesondere mit der min-
destens einen innenliegenden Kühlfinne - über ei-
nen Bereich, in dem die von der mindestens einen
LED erzeugte Abwärme mittels eines Fluids abge-
führt wird, der als aktiver Kühlbereich gilt, sowie - mit
dem mindestens einen Kühlungsabschnitt, insbeson-
dere dem ersten Kühlungsabschnitt und dem zweiten
Kühlungsabschnitt zusammengenommen, und ins-
besondere mit der mindestens einen außenliegenden
Kühlfinne - über einen weiteren Bereich, in dem die
von der mindestens einen LED erzeugte Abwärme an
die Umgebungsluft abgegeben wird, der als passiver
Kühlbereich verstanden wird.

[0033] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform umfasst die LED-Leuchte einen oberhalb
des Längsachse des Kühlkörpers angeordneten ers-
ten Beleuchtungsabschnitt und optional einen unter-
halb der Längsachse des Kühlkörpers angeordne-
te zweiten Beleuchtungsabschnitt, wobei auf dem
ersten Beleuchtungsabschnitt mindestens eine erste
Leiterplatte mit mindestens einer LED, vorzugsweise
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mit mindestens zwei bis eintausend LEDs, und op-
tional auf dem zweiten Beleuchtungsabschnitt min-
destens eine zweite Leiterplatte mit mindestens einer
LED, vorzugsweise mit mindestens zwei bis eintau-
send LEDs, befestigbar ist.

[0034] Dementsprechend kann die mindestens eine
Leiterplatte, insbesondere die mindestens eine ers-
te Leiterplatte und/oder die mindestens eine zweite
Leiterplatte, wahlweise auf der Oberseite oder auf
der Unterseite des Kühlkörpers installiert werden. Auf
diese Weise kann sowohl in der horizontalen als auch
in der vertikalen belichtet werden, wobei die Ausrich-
tung der Aufhängung der LED-Leuchte nicht festge-
legt ist.

[0035] Die mindestens eine Leiterplatte bzw. die
mindestens eine erste und/oder zweite Leiterplatte
umfasst vorzugsweise mindestens zwei LEDs, be-
vorzugt mindestens vier, besonders bevorzugt min-
destens vierzig bis 500 LEDs. Dabei kann es erfin-
dungsgemäß bevorzugt sein, wenn die mindestens
zwei LEDs in mindestens einer Reihe, welche zur
Längsachse der mindestens einen Leiterplatte bzw.
der mindestens einen ersten und/oder zweiten Lei-
terplatte im Wesentlichen parallel verläuft, angeord-
net sind. Besonders bevorzugt sind die mindestens
zwei LEDs, insbesondere mindestens drei LEDs, un-
terschiedlicher Farbe, wie mindestens eine weiße,
mindestens eine blaue und/oder mindestens eine ro-
te LED, in Abhängigkeit von ihrer Farbe in mindes-
tens zwei Reihen angeordnet, welche zur Längsach-
se der mindestens einen Leiterplatte bzw. der min-
destens einen ersten und/oder zweiten Leiterplatte im
Wesentlichen parallel verlaufen.

[0036] Des Weiteren kann es bevorzugt sein, wenn
die mindestens eine LED der mindestens einen Lei-
terplatte, insbesondere die mindestens eine LED der
ersten Leiterplatte und/oder die mindestens eine LED
der zweiten Leiterplatte, ausgewählt ist aus weißen,
blauen und/oder roten LEDs, wobei einzelne LEDs
jeweils unabhängig voneinander kombinierbar und/
oder ansteuerbar sind.

[0037] In diesem Zusammenhang wird unter weißen
LEDs ein Leuchtmittel mit einer Farbtemperatur von
größer gleich 2000 Kelvin bis kleiner gleich 7000 Kel-
vin verstanden, insbesondere ein Leuchtmittel mit ei-
ner Farbtemperatur von 4000 Kelvin. Blaue LEDs
emittieren vorzugsweise Strahlung mit einer Wellen-
länge von 420 bis 490 nm, wobei Wellenlängen von
440 nm und 465 nm besonders bevorzugt sind. Da-
gegen emittieren die roten LEDs vorzugsweise eine
Strahlung vorzugsweise in einem Wellenlängenbe-
reich von 650 bis 750 nm. Erfindungsgemäß bevor-
zugt sind rote LEDs die eine Strahlung mit mindes-
tens einer Wellenlänge von 660 nm emittieren und
dunkelrote LEDs, die mindestens eine Wellenlänge
von 730 nm emittieren.

[0038] Vorzugsweise weist jede Leiterplatte der
erfindungsgemäßen LED-Leuchte mindestens eine
weiße LED, mindestens eine blaue LED und mindes-
tens eine rote LED sowie optional mindestens eine
dunkelrote LED auf. Insbesondere kann es bevor-
zugt sein, wenn jede Leiterplatte der erfindungsge-
mäßen LED-Leuchte mindestens zehn weiße, min-
destens zehn blaue und mindestens zehn rote sowie
optional mindestens zehn dunkelrote LEDs aufweist,
welche jeweils unabhängig voneinander kombinier-
bar und/oder ansteuerbar sind.

[0039] So ist es erfindungsgemäß bevorzugt, wenn
einzelne LEDs jeweils unabhängig voneinander über
mindestens einen Kanal, insbesondere über jeweils
mindestens einen elektronischen Kanal und optio-
nal einen Datenkanal für weiße LEDs, blaue LEDs
und/oder rote LEDs, schaltbar sind. Dabei ist sowohl
ein Serienschaltung als auch eine parallele Schal-
tung möglich. Insbesondere werden jeweils die wei-
ßen, blauen und roten LEDs sowie optional die dun-
kelroten LEDs gruppiert über einen eigenen Kanal,
vorzugsweise einen elektronischen Kanal oder einen
Datenkanal, geschaltet.

[0040] Der Abstrahlwinkel der mindestens einen
LED, vorzugsweise der mindestens zwei bis eintau-
send LEDs, auf der Leiterplatte der erfindungsgemä-
ßen LED-Leuchte beträgt vorzugsweise mindestens
60°, insbesondere mindestens 80° bis 90°. Beson-
ders bevorzugt wird aufgrund des Abstrahlwinkels ein
Kegeldurchmesser von mindestens 1,5 m in 1 m Ent-
fernung zur LED-Leuchte oder ein Kegeldurchmes-
ser von mindestens 5 m in 3 m Entfernung zur LED-
Leuchte erreicht. Zur Anpassung des Abstrahlwinkels
kann zudem ein Diffusor über der mindestens einen
Leiterplatte angebracht werden.

[0041] Daher umfasst die LED-Leuchte in einer wei-
ter bevorzugten Ausführungsform ferner mindestens
einen Diffusor zur Abdeckung der mindestens einen
Leiterplatte, insbesondere einen ersten Diffusor zur
Abdeckung der mindestens einen ersten Leiterplatte
und optional einen zweiten Diffusor zur Abdeckung
der mindestens einen zweiten Leiterplatte, mit einem
Transmissionsgrad von größer gleich 80 %, insbe-
sondere mit einem Transmissionsgrad von größer
gleich 85 % bis kleiner gleich 90 %, welcher vorzugs-
weise an dem mindestens einen Kühlungsabschnitt,
insbesondere an dem ersten Kühlungsabschnitt und/
oder an dem zweiten Kühlungsabschnitt, befestigbar
ist.

[0042] Erfindungsgemäß wird der mindestens eine
Diffusor oberhalb der mindestens einen LED-Leiter-
platte, insbesondere oberhalb der mindestens einen
ersten LED-Leiterplatte und/oder oberhalb der min-
destens einen zweiten LED-Leiterplatte, angeordnet
und dient dem Verschluss der LED-Leuchte gegen
Wasser, Staub und Feuchtigkeit. Dementsprechend
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ist es erfindungsgemäß bevorzugt, wenn der Kühl-
körper, vorzugsweise im Bereich des mindestens ei-
nen Kühlungsabschnitts, insbesondere an dem ers-
ten Kühlungsabschnitt und/oder an dem zweiten Küh-
lungsabschnitt, mindestens eine Aufnahme, insbe-
sondere eine Nut, zur Befestigung des mindestens ei-
nen Diffusors aufweist. Dabei ist an dem mindestens
einen Diffusor vorzugsweise mindestens ein entspre-
chendes Gegenstück ausgebildet, so dass der min-
destens eine Diffusor, insbesondere gemeinsam mit
mindestens einer Schnurdichtung, formschlüssig mit
dem Kühlkörper verbunden werden kann.

[0043] Der mindestens eine Diffusor ist vorzugs-
weise aus einem polymeren, insbesondere amor-
phen und/oder thermoplastischen Material, wie Poly-
methylmethacrylat (PMMA) hergestellt. Bevorzugt ist
ein amorphes thermoplastisches Polymer, besonders
bevorzugt amorphes PMMA. Insbesondere umfasst
der mindestens eine Diffusor ein Acrylglasgemisch,
vorzugsweise eine Mischung aus Plexiglas® 7H und
Plexiglas® Satinice df23 7H. Auf diese Weise entsteht
eine homogene lichtstreuende Linse, die einen hohen
Transmissionsgrad, insbesondere von größer gleich
85 % aufweist. Ferner kann es bevorzugt sein, wenn
der mindestens eine Diffusor UVbeständig ist.

[0044] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform umfasst die LED-Leuchte ferner mindes-
tens eine an der vorderen Endfläche befestigbare
vordere Endkappe, welche mindestens ein vorderes
Einlasselement, das vorzugsweise in Verbindung zu
der vorderseitigen Öffnung angeordnet ist, zur Ein-
speisung des Fluids, vorzugsweise zur Einspeisung
der Kühlflüssigkeit, sowie mindestens ein vorderes
Auslasselement, das vorzugsweise in Verbindung zu
der vorderseitigen Öffnung angeordnet ist, zur Aus-
speisung des Fluids, vorzugsweise zur Ausspeisung
der Kühlflüssigkeit, aufweist, sowie mindestens eine
an der hinteren Endfläche befestigbare hintere End-
kappe.

[0045] Vorzugsweise ist sowohl die vordere Endkap-
pe als auch die hintere Endkappe als ein- oder mehr-
teiliges Teil ausgebildet, welches einen kraft- und/
oder formschlüssigen Verschluss des Kühlkörpers,
insbesondere des mindestens einen Fluidkanals, vor-
zugsweise des mindestens einen ersten Fluidteilka-
nals und/oder des mindestens einen zweiten Fluid-
teilkanals, erlaubt. Die Teile können gefräst sein oder
mittels Laserschneiden aus Platten des Materials
hergestellt werden. Dabei kann es erfindungsgemäß
bevorzugt sein, wenn die mindestens eine vorde-
re Endkappe und/oder die mindestens eine hintere
Endkappe jeweils mithilfe mindestens einer Schrau-
be, vorzugsweise mithilfe von mindestens zwei bis
acht Schrauben an dem Kühlkörper, insbesondere
an der vorderen bzw. hinteren Endfläche befestigbar
ist. Besonderes bevorzugt ist die entsprechende Ver-
schraubung zudem druckwasserdicht.

[0046] Weiterhin kann es bevorzugt sein, wenn die
vordere Endkappe mindestens ein Anschlusselement
zur elektrischen Einspeisung für die mindestens ei-
ne LED der mindestens einen Leiterplatte, insbeson-
dere für die mindestens eine LED der ersten Lei-
terplatte und/oder für die mindestens eine LED der
zweiten Leiterplatte, aufweist. Das Anschlusselement
zur elektrischen Einspeisung ist vorzugsweise be-
abstandet zu dem mindestens einen vorderen Ein-
lasselement und/oder zu dem mindestens einen vor-
deren Auslasselement angeordnet. Insbesondere ist
die mindestens eine vordere Endkappe mehrteilig,
vorzugsweise mindestens zweiteilig, ausgebildet und
ein Teil weist das mindestens eine Anschlussele-
ment und ein weiteres Teil weist das mindestens ei-
ne vordere Einlasselement und/oder das mindestens
eine vordere Auslasselement auf. Bevorzugt umfasst
das Einlasselement eine Einlassöffnung mit einem
genormten Anschluss und/oder das Auslauselement
umfasst eine Auslassöffnung mit einem genormten
Anschluss.

[0047] Darüber hinaus kann es bevorzugt sein, wenn
die hintere Endkappe mit einer Aufnahme versehen
ist, insbesondere mit mindestens einer Vertiefung
oder mindestens eine Nut, durch welche das Fluid,
vorzugsweise die Kühlflüssigkeit, zwischen dem ers-
ten Fluidteilkanal und dem zweiten Fluidteilkanal um-
leitbar ist oder mindestens ein hinteres Einlassele-
ment, das vorzugsweise in Verbindung zu der rück-
seitigen Öffnung angeordnet ist, zur Einspeisung des
Fluids, vorzugsweise zu Einspeisung der Kühlflüssig-
keit, sowie mindestens ein hinteres Auslasselement,
das vorzugsweise in Verbindung zu der rückseitigen
Öffnung angeordnet ist, zur Ausspeisung des Fluids,
vorzugsweise zur Ausspeisung der Kühlflüssigkeit,
aufweist.

[0048] Demgemäß ist es erfindungsgemäß mög-
lich, dass das Fluid, vorzugsweise die Kühlflüssig-
keit, den mindestens einen Fluidkanal, insbesondere
den mindestens einen ersten Fluidteilkanal und/oder
den mindestens einen zweiten Fluidteilkanal, einma-
lig, von der vorderseitigen Öffnung bis zur rücksei-
tigen Öffnung oder umgekehrt durchläuft und so an
dem mindestens einen vorderen bzw. hinteren Ein-
lasselement eingespeist und an dem mindestens ei-
nen vorderen bzw. hinteren Auslasselement ausge-
speist wird. Alternativ kann das Fluid, vorzugsweise
die Kühlflüssigkeit, aber auch an dem mindestens ei-
nen vorderen Einlasselement der vorderen Endkap-
pe eingespeist und an dem mindestens einen hin-
teren Auslasselement der vorderen Endkappe aus-
gespeist werden, wobei die hintere Endkappe derart
konzipiert ist, dass sie den Fluidvorlauf aus dem min-
destens einen ersten Fluidteilkanal aufnimmt und als
Fluidrücklauf in den mindestens einen zweiten Fluid-
teilkanal umleitet.
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[0049] Alternativ kann Kühlkörper im Bereich der
vorderen oder im Bereich der hinteren Endfläche zwi-
schen den Fluidteilkanälen eine Ausnehmung auf-
weisen, durch die das Fluid von dem einen in den an-
deren Kanal umgeleitet werden kann. In einer weite-
ren Alternative können die hintere und vordere End-
kappe so ausgebildet sein, dass durch die mindes-
tens zwei Fluidteilkanäle parallel Fluide durchgeleitet
werden können, d.h. es findet keine Umlenkung statt.

[0050] Erfindungsgemäß besonders bevorzugt be-
findet sich sowohl das Einlasselement als auch das
Auslasselement sowie optional das Anschlussele-
ment zur elektrischen Einspeisung an der vorderen
Endkappe der mindestens einen LED-Leuchte. De-
mensprechend wird die mindestens eine LED-Leuch-
te vorzugsweise einseitig elektrisch und wassertech-
nisch eingespeist.

[0051] Das mindestens eine vordere bzw. hintere
Einlasselement und/oder das mindestens eine vor-
dere bzw. hintere Auslasselement kann mit der vor-
deren bzw. hinteren Endkappe fest, insbesondere
kraft- und/oder formschlüssig und/oder stoffschlüs-
sig verbunden oder mit dieser einstückig ausgebildet
sein. Insbesondere kann das mindestens eine vor-
dere bzw. hintere Einlass- und/oder Auslasselement
entweder als innenliegendes (weibliches) oder als
außenliegendes (männliches) Element an der vorde-
ren bzw. hinteren Endkappe angeordnet oder in die-
se integriert sein. Dabei ist das mindestens eine vor-
dere bzw. hintere Einlass- und/oder Auslasselement
vorzugweise zum Anschluss an eine Fluidleitung,
wie etwa einen Schlauch, ausgebildet, insbesondere
umfassend ein entsprechendes Verbindungselement
ausgebildet, wobei das mindestens eine vordere bzw.
hintere Einlass- und/oder Auslasselement und/oder
das mindestens eine Verbindungselement eine kom-
plementäre Geometrie aufweisen.

[0052] In diesem Sinne kann es bevorzugt sein,
wenn das mindestens eine vordere bzw. hintere Ein-
lass- und/oder Auslasselement und das mindestens
eine Verbindungselement über ein Konnektorsystem
umfassend einen weiblichen und einen männlichen
Konnektorteil, vorzugsweise über ein Konnektorsys-
tem ausgewählt aus Steckverbindung, Schraubver-
bindung und Bajonettverbindung, verbindbar sind.
Sowohl das mindestens eine vordere bzw. hintere
Einlass- und/oder Auslasselement als auch das Ver-
bindungselement können dabei jeweils unabhängig
voneinander über einen O-Ring verfügen. Ebenso
kann das männliche Konnektorteil auch durch Feder-
kraft oder eine Rastung, wie ein Klick-Element, zu-
sätzlichen Halt innerhalb des weiblichen Konnektor-
teils finden. Die Verbindung des Konnektorsystems
ist vorzugsweise kraft- und/oder formschlüssig, so
dass der männliche Konnektorteil mit dem weiblichen
Konnektorteil dicht abschließt.

[0053] Darüber hinaus ist gemäß einer bevorzugten
Ausführungsform der Einsatz von Dichtungen zwi-
schen dem Kühlkörper und der vorderen bzw. hinte-
ren Endkappe sowie optional zwischen dem mindes-
tens einen Diffusor und der vorderen bzw. hinteren
Endkappe vorgesehen. Die Dichtungen sind vorzugs-
weise aus einem polymeren Material mit einer Shore-
A-Härte von mindestens 50°, insbesondere mit einer
Shore-A-Härte von 60° plus/minus 5°, hergestellt. Zu-
dem kann es erfindungsgemäß bevorzugt sein, wenn
das Dichtungsmaterial eine Temperaturbeständigkeit
im Bereich von -50 bis -150 °C sowie optional eine
Beständigkeit gegen Witterung, UV und/oder Ozon
aufweist. Besonders bevorzugt handelt es sich bei
dem Dichtungsmaterial um Ethylen-Propylen-Dien-
Monomer (EPDM).

[0054] Vorzugsweise liegt der Spritzwasserschutz
der LED-Leuchte aufgrund der Dichtungen bei einer
Kennziffer von mindestens IPX3, insbesondere bei
IPX5. Zudem besitzt die LED-Leuchte eine mindes-
tens 99 %ige, vorzugsweise eine 100 %ige, Dich-
tigkeit des Wasserkreislaufs gegenüber der elektri-
schen Einspeiseeinheit.

[0055] So wird das Fluid, vorzugsweise die Kühl-
flüssigkeit, während des Durchlaufs durch die LED-
Leuchte ohne Verluste an den innenliegenden, ober-
flächenvergrößernden Kühlfinnen vorbeigeleitet und
nimmt die von der mindestens einen LED erzeugte
und an den Kühlkörper abgegebene Abwärme auf.
Das erwärmte Fluid bzw. die erwärmte Kühlflüssigkeit
wird anschließend aus der LED-Leuchte ausgespeist
und kann beispielsweise umweltschonend zum Hei-
zen verwendet werden. Dabei können erfindungsge-
mäß mehrere LED-Leuchten, insbesondere mindes-
tens zwei LED-Leuchten, sowohl elektrisch als auch
wassertechnisch miteinander verbunden werden, in-
dem zum einen die jeweiligen Anschlusselemente
und zum anderen die jeweiligen vorderen bzw. hinte-
ren Einlass- und Auslasselemente gekoppelt werden,
insbesondere über ein Verbindungsstück mit optiona-
len Verbindungselementen.

[0056] Ferner ist Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ein LED-Beleuchtungssystem zur Bereitstel-
lung von photosynthetisch aktiver Strahlung umfas-
send mindestens eine fluidkühlbare LED-Leuchte
umfassend einen im Wesentlichen länglichen Kühl-
körper mit einer vorderen Endfläche und einer der
vorderen Endfläche gegenüberliegenden hinteren
Endfläche sowie mindestens einem oberhalb und/
oder unterhalb der Längsachse des Kühlkörpers an-
geordneten Beleuchtungsabschnitts und mindestens
eine Leiterplatte mit mindestens einer LED, vorzugs-
weise mit mindestens zwei bis eintausend LEDs,
welche auf dem mindestens einen Beleuchtungsab-
schnitt befestigbar ist, wobei innerhalb des Kühlkör-
pers mindestens ein mit einer im Bereich der vorde-
ren Endfläche angeordneten vorderseitigen Öffnung
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und einer im Bereich der hinteren Endfläche angeord-
neten rückseitigen Öffnung zur Leitung eines Fluids
ausgebildet ist, dessen innere Oberfläche durch min-
destens eine innenliegende Kühlfinne, welche vor-
zugsweise in Richtung des mindestens einen Be-
leuchtungsabschnitts ausgebildet ist, vergrößert wird,
mindestens ein Steuerungsgerät, insbesondere eine
DALI-Bridge, und optional eine Steuerungssoftware,
wobei die mindestens eine LED-Leuchte, insbeson-
dere der Betrieb der mindestens einen LED-Leuchte,
über das mindestens eine Steuerungsgerät und op-
tional die Steuerungssoftware, insbesondere ein Kli-
macomputer, steuerbar ist.

[0057] Das LED-Beleuchtungssystem umfasst vor-
zugsweise mindestens zwei LED-Leuchten, insbe-
sondere mindestens fünf bis hundertfünfzig LED-
Leuchten, welche über mindestens ein Steuerungs-
gerät, insbesondere mindestens zwei bis fünfzehn
Steuerungsgeräte, steuerbar sind. Dabei können die
mindestens zwei LED-Leuchten sowohl miteinander
verbunden sein und damit gemeinsam als auch un-
abhängig voneinander gesteuert werden. Besonde-
res bevorzugt sind einem Steuerungsgerät mindes-
tens zwei bis zwanzig miteinander verbundene oder
unabhängige LED-Leuchten zugeordnet.

[0058] Das erfindungsgemäße LED-Beleuchtungs-
system kann mindestens zwei in Serie oder in Reihe
geschaltete fluidkühlbare LED-Leuchten umfassen.

[0059] Das mindestens eine Steuergerät fungiert
vorzugsweise als Gateway zwischen der Steue-
rungssoftware, insbesondere dem Klimacomputer,
und der mindestens einen LED-Leuchte, wobei be-
vorzugt ein gängiges Protokoll zur Steuerung von
lichttechnischen Betriebsgeräten, insbesondere das
Digital Addressable Lighting Interface (DALI), ver-
wendet wird. So ist es erfindungsgemäß besonders
bevorzugt, wenn das mindestens eine Steuerungs-
gerät ein DALI-Steuerungsgerät, insbesondere eine
DALI-Bridge, ist und in der Lage ist, den Status der
mindestens einen LED-Leuchte abzufragen und de-
ren Zustand zu verändern. Dabei werden bevorzugt
DALI-Busse zur Interaktion mit der mindestens ei-
nen LED-Leuchte eingesetzt. Die Verbindung mit der
Steuerungssoftware, insbesondere dem Klimacom-
puter, erfolgt vorzugsweise über ein Local Area Net-
work (LAN).
In diesem Sinne weist das Steuerungsgerät in ei-
ner bevorzugten Ausführungsform eine IP-Adresse
auf und die mindestens eine LED-Leuchte ist unter
Verwendung der IP-Adresse des mindestens einen
Steuerungsgeräts, vorzugsweise der mindestens ei-
nen DALI-Bridge, über die mindestens eine Steue-
rungssoftware steuerbar. Insbesondere weisen meh-
rere Steuerungsgeräte, wie mindestens zwei bis zehn
Steuerungsgeräte, jeweils unabhängig voneinander
unterschiedliche IP-Adressen auf, so dass jedes der

Steuerungsgeräte, vorzugsweise jede DALI-Bridge,
einzeln und/oder in Kombination steuerbar ist.

[0060] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist a) die Strahlungsleistung, insbesondere
der photosynthetische Photonenfluss (PPF), der min-
destens einen LED-Leuchte, vorzugsweise der min-
destens einen LED, und/oder b) die Beleuchtungs-
stärke, insbesondere die photosynthetische Photo-
nenflussdichte (PPFD), der mindestens einen LED-
Leuchte, vorzugsweise der mindestens einen LED,
und/oder c) die Lichtausbeute, insbesondere die pho-
tosynthetische Photonenflussausbeute (PFA), der
mindestens einen LED-Leuchte, vorzugsweise der
mindestens einen LED, und/oder d) das Spektrum
der mindestens einen LED-Leuchte, vorzugsweise
hinsichtlich des Anteils an weißem, blauem und rotem
Licht, insbesondere hinsichtlich der Intensität des An-
teils an weißem, blauem und rotem Licht und/oder e)
der zeitliche Schaltzyklus der mindestens einen LED-
Leuchte, vorzugsweise der mindestens einen LED,
über das mindestens eine Steuerungsgerät und op-
tional die Steuerungssoftware steuerbar.

[0061] In diesem Zusammenhang wird unter dem
Begriff Strahlungsleistung die von der Strahlungs-
quelle, insbesondere der mindestens einen LED-
Leuchte, vorzugsweise der mindestens einen LED,
emittierte elektromagnetische Strahlung verstanden.
Der photosynthetische Photonenfluss (PPF) be-
schreibt die Anzahl der Photonen im Bereich der
PAR, die innerhalb einer Sekunde von einem Leucht-
mittel ausgehen, und wird in µmol/s angegeben.

[0062] Die Beleuchtungsstärke dagegen gibt die
elektromagnetische Strahlung wieder, die auf einer
bestimmten Fläche, vorzugsweise ein Blatt der zu
belichtenden Pflanze oder Pflanzkultur, auftrifft. So
wird durch die photosynthetische Photonenflussdich-
te (PPFA) die Anzahl an Photonen im Bereich der
PAR angegeben, welche innerhalb einer Sekunde
auf einer Fläche auftreffen und von einem Blatt ab-
sorbiert werden (gemessen in µmol/m2s).

[0063] Die Lichtausbeute schließlich ist ein Maß für
die elektromagnetische Strahlung, die aus einem
Watt zugeführter Leistung erzielt wird. Dabei liegen
typische Bestrahlungsstärken zur Photosynthese bei
einer Tageslicht ergänzenden Belichtung zwischen
500 und 2000 mW/m2. Im Falle einer Kultivierung un-
ter Ausschluss des natürlichen Tageslichts können
jedoch Bestrahlungsstärken von bis zu 300.000 mW/
m2 erforderlich sein. Dementsprechend beschreibt
die photosynthetische Photonenflussausbeute (PP-
FA) einer Strahlungsquelle, insbesondere der min-
destens einen LED-Leuchte, vorzugsweise der min-
destens einen LED, die Umwandlung der elektri-
schen Leistung (in Watt) in den Photonenfluss im
Wellenlängenbereich zwischen 400 und 700 nm und
wird in µmol/sW angegeben. So reicht die PPFA von
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roten LEDs derzeit bis 2 µmol/sW. Blaue LEDs lie-
gen derzeit bei etwas über 1,0 µmol/sW und weiße
LEDs positionieren sich zwischen den Werten von ro-
ten und blauen LEDs.

[0064] Neben der Anpassung der Parameter PPF,
PPFD und PPFA der mindestens einen LED-Leuchte
umfassend mindestens eine LED ist es ferner bevor-
zugt, wenn das zugehörige Spektrum, insbesondere
im Hinblick auf die Intensität und die Zusammenset-
zung der weißen, blauen und roten LEDs ebenfalls
mithilfe des mindestens einen Steuerungsgeräts und
optional der Steuerungssoftware steuerbar, vorzugs-
weise einstellbar und regelbar, ist. Besonderes be-
vorzugt bietet das mindestens eine Steuerungsgerät
die Möglichkeit, die Farben Weiß (4000 K), Blau (440
nm und 465 nm), Rot (660 nm) und Dunkelrot (730
nm) einzeln und/oder in Kombination zu steuern, ins-
besondere über mindestens einen elektrischen Kanal
oder Datenkanal.

[0065] Darüber hinaus ist es außerdem bevorzugt,
wenn die zeitlichen Schaltzyklen der mindestens ei-
nen LED-Leuchte, vorzugsweise der mindestens ei-
nen LED oder der weißen, blauen und roten LEDs
einzeln und/oder in Kombination, geregelt werden
können. Auf diese Weise ist es insbesondere mög-
lich, dass in den jeweiligen Wachstumsphasen der zu
belichtenden Pflanze bzw. Pflanzkultur unterschied-
liche Spektren zur Belichtung zur Verfügung stehen
ohne einen Positionswechsel vornehmen zu müssen.
In diesem Zusammenhang kann es zudem bevorzugt
sein, wenn das LED-Beleuchtungssystem ferner eine
Hebe-Senk-Anlage umfasst, um die mindestens eine
LED-Leuchte für die Belichtungsphasen direkt über
die Pflanzen bzw. Pflanzkulturen zu fahren.

[0066] Gleichfalls Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ist ein Verfahren zur Belichtung von min-
destens einem Mitglied aus der Klade der Diapho-
retickes, vorzugsweise von mindestens einem Mit-
glied aus dem Regnum der Plantae, mit photosynthe-
tisch aktiver Strahlung, vorzugsweise in Klimakam-
mern und/oder Phenotypisierungskammern, in dem
mindestens eine fluidkühlbare LED-Leuchte, welche
einen im Wesentlichen länglichen Kühlkörper mit ei-
ner vorderen Endfläche und einer der vorderen End-
fläche gegenüberliegenden hinteren Endfläche so-
wie mindestens einem oberhalb und/oder unterhalb
der Längsachse des Kühlkörpers angeordneten Be-
leuchtungsabschnitt und mindestens eine Leiterplatte
mit mindestens einer LED, vorzugsweise mit mindes-
tens zwei bis eintausend LEDS, welche auf dem min-
destens einen Beleuchtungsabschnitt befestigbar ist,
umfasst, wobei innerhalb des Kühlkörpers mindes-
tens ein Fluidkanal mit einer im Bereich der vorderen
Endfläche angeordneten vorderseitigen Öffnung und
einer im Bereich der hinteren Endfläche angeordne-
ten rückseitigen Öffnung ausgebildet ist, dessen in-
nere Oberfläche durch mindestens eine innenliegen-

de Kühlfinne welche vorzugsweise in Richtung des
mindestens einen Beleuchtungsabschnitts ausgebil-
det ist, vergrößert wird, oder mindestens ein LED-
Beleuchtungssystem, welches die mindestens eine
LED-Leuchte sowie mindestens ein Steuerungsge-
rät, insbesondere eine DALI-Bridge, und eine Steue-
rungssoftware, über die die mindestens eine LED-
Leuchte, insbesondere der Betrieb der mindestens
einen LED-Leuchte, steuerbar ist, umfasst, verwen-
det wird und zum Abführen der von der mindestens
einen Leiterplatte der mindestens einen LED-Leuchte
ausgehenden Abwärme ein Fluid, vorzugsweise eine
Kühlflüssigkeit, durch den mindestens einen Fluidka-
nal geleitet wird.

[0067] Erfindungsgemäß umfasst das Verfahren die
Belichtung mit photosynthetisch aktiver Strahlung
von mindestens einem Mitglied aus der Klade der
Diaphoretickes. Hierbei handelt es sich um ein Ta-
xon aus der Domäne der Eukaryonten, welches im
Wesentlichen die zur Photosynthese fähigen Lebe-
wesen umfasst und damit insbesondere Tiere sowie
Pilze ausschließt. Bevorzugt umfasst das Verfahren
die Belichtung von mindestens einem Mitglied aus
der Gruppe der Archaeplastida, besonders bevorzugt
die Belichtung von mindestens einer Pflanze bzw.
Pflanzkultur (Plantae).

[0068] Dabei wird gemäß einer bevorzugten Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens ei-
ne Strahlungsleistung von größer gleich 120 µmol/
s, vorzugsweise eine Strahlungsleistung von größer
gleich 140 µmol/s, pro Leiterplatte erzeugt. Insbeson-
dere beträgt die Gesamtstrahlungsleistung der min-
destens einen LED-Leuchte mindestens 1000 µmol/
s.

[0069] Daneben umfasst das erfindungsgemäße
Verfahren die Leitung eines Fluids, vorzugsweise
einer Kühlflüssigkeit, durch den mindestens einen
Fluidkanal, insbesondere durch den ersten Fluidteil-
kanal und/oder den zweiten Fluidteilkanal, um die von
der mindestens einen LED-Leuchte ausgehende Ab-
wärme, insbesondere die von der mindestens einen
LED, insbesondere den mindestens zwei bis eintau-
send LEDs, verursachte Abwärme abzuführen. Vor-
zugsweise wird das Fluid bzw. die Kühlflüssigkeit da-
bei durch das mindestens eine vordere Einlassele-
ment der vorderen Endkappe in den mindestens ei-
nen Fluidkanal oder den ersten Fluidteilkanal einge-
speist und durch das mindestens eine hintere Aus-
lasselement der mindestens einen hinteren Endkap-
pe ausgespeist oder durch das mindestens eine hin-
tere Einlasselement der hinteren Endkappe in den
mindestens einen Fluidkanal oder den zweiten Fluid-
teilkanal eingespeist und durch das mindestens eine
vordere Auslasselement der mindestens einen vor-
deren Endkappe ausgespeist. Alternativ kann das
Fluid bzw. die Kühlflüssigkeit auch durch das mindes-
tens eine vordere Einlasselement der vorderen End-
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kappe in den ersten Fluidteilkanal eingespeist, durch
die Aufnahme der hinteren Endkappe in den zweiten
Fluidteilkanal umgeleitet und durch das mindestens
eine vordere Auslasselement der vorderen Endkap-
pe ausgespeist werden.

[0070] Insbesondere wird das Fluid, vorzugswei-
se die Kühlflüssigkeit, mit einer durchschnittlichen
Strömungsgeschwindigkeit von 0,5 m/s bis kleiner
gleich 5 m/s, vorzugsweise mit einer durchschnittli-
chen Strömungsgeschwindigkeit von 0,7 m/s bis klei-
ner gleich 3 m/s, und oder einem Volumenstrom
von größer gleich 15 l/min durch den mindestens ei-
nen Fluidkanal, insbesondere den ersten Fluidteil-
kanal und/oder den zweiten Fluidteilkanal, geleitet.
Dabei beträgt der Druckverlust von der Einspeisung
des Fluids, vorzugsweise der Kühlflüssigkeit, an dem
mindestens einen vorderen bzw. hinteren Einlassele-
ment bis zur Ausspeisung des Fluids, vorzugsweise
der Kühlflüssigkeit, an dem mindestens einen vorde-
ren bzw. hinteren Auslasselement nicht mehr als 0,
25 bar, besonders bevorzugt nicht mehr als 0,05 bar.

[0071] Dementsprechend wird durch das Fluid, vor-
zugsweise die Kühlflüssigkeit, mindestens 50 % der
von der mindestens einen Leiterplatte, insbesonde-
re der mindestens einen ersten Leiterplatte und/oder
der mindestens einen zweiten Leiterplatte, der min-
destens einen LED-Leuchte ausgehenden Abwärme,
bevorzugt mindestens 60 %, besondere mindestens
80 % der von der mindestens eine Leiterplatte, ins-
besondere der mindestens einen ersten Leiterplat-
te und/oder der mindestens einen zweiten Leiterplat-
te, der mindestens einen LED-Leuchte ausgehen-
den Abwärme, abgeführt. Vorzugsweise beträgt der
Temperaturanstieg des Fluids bzw. der Kühlflüssig-
keit von der Einspeisung an dem mindestens einen
vorderen bzw. hinteren Einlasselement bis zur Aus-
speisung an dem mindestens einen vorderen bzw.
hinteren Auslasselement maximal 0,5 °C, insbeson-
dere maximal 0,4 °C bei einem Volumenstrom von
mindestens 17,5 I/min oder maximal 0,2 °C bei einem
Volumenstrom von mindestens 35 l/s.

[0072] In diesem Zusammenhang ist es erfindungs-
gemäß vorteilhaft, wenn das Verfahren vorsieht, dass
die mindestens eine LED-Leuchte mithilfe mindes-
tens eines Steuerungsgeräts, insbesondere einer
DALI-Bridge, und einer Steuerungssoftware betrie-
ben wird. Dabei ist es besonderes bevorzugt, wenn
die mindestens eine Steuerungssoftware sowohl die
Fluidkühlung als auch den Betrieb der mindestens ei-
nen LED-Leuchte regelt.

[0073] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden
Erfindung ist daher eine Software zum Betrieb
mindestens einer erfindungsgemäßen fluidkühlba-
ren LED-Leuchte, welche die Strahlungsleistung, ins-
besondere den photosynthetischen Photonenfluss
(PPF), die Beleuchtungsstärke, insbesondere die

photosynthetische Photonenflussdichte (PPFD), die
Lichtausbeute, insbesondere die photosynthetische
Photonenflussausbeute (PFA), das Spektrum vor-
zugsweise hinsichtlich des Anteils an weißem, blau-
em und rotem Licht, und/oder den zeitlichen Schalt-
zyklus der mindestens einen LED-Leuchte steuert.
Darüber hinaus ist es besonders bevorzugt, wenn
die Software die Fluidkühlung der mindestens ei-
nen LED-Leuchte, insbesondere die Strömungsge-
schwindigkeit und/der den Volumenstrom des Fluids,
vorzugsweise der Kühlflüssigkeit, steuert.

[0074] Vorzugsweise kann das Spektrum der min-
destens einen LED-Leuchte, insbesondere das
Spektrum von mindestens zwei bis einhundert LED-
Leuchten, aus weißem, blauem, rotem und dunkel-
rotem Licht mithilfe der Software hinsichtlich Inten-
sität und Verhältnis beliebig zusammengesetzt wer-
den. Dies ermöglicht für eine ausgewählte Pflanzkul-
tur die Einstellung eines individuellen Spektrums mit
einer für das Pflanzenwachstum und die Pflanzen-
entwicklung relevanten Photonenstrahlung. So ist der
Anwender der Software vorzugsweise in der Lage
für die regelbaren Wellenlängen jeweils unabhängig
voneinander eine Leistung zwischen 0 und 100 %
anzugeben. In diesem Zusammenhang ist es beson-
ders bevorzugt, wenn die Software ein Hybrid-Dimm-
verfahren verwendet, um durch Amplitudensteuerung
ein flackerfreies Betreiben der LEDs zwischen 30 und
100 % Leistung zu erlauben und bis zu einer Leistung
von 30 % eine Dimmung mittels Pulsweiten-Modula-
tion zu ermöglichen.

[0075] Darüber hinaus kann es in einer Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Software bevor-
zugt sein, wenn für die mindestens eine LED-Leuch-
te, insbesondere für die mindestens zwei bis ein-
hundert LED-Leuchten die Möglichkeit einer individu-
ellen und/oder einer in Gruppen zusammengefass-
ten Steuerung, vorzugsweise unter Verwendung min-
destens eines Steuerungsgeräts bzw. der IP-Adresse
mindestens eines Steuerungsgeräts, besteht. Dabei
können vorzugsweise mindestens zwei, besonderes
bevorzugt mindestens acht, verschiedene zeitliche
Schaltzyklen mit unterschiedlichen Spektren angege-
ben werden, welche automatisch abgerufen werden,
solange die Software mit den LED-Leuchten verbun-
den ist.

[0076] Dementsprechend ist es mithilfe der er-
findungsgemäßen Software möglich, verschiede-
ne Pflanzkulturen, insbesondere verschiedene Sor-
ten innerhalb der Pflanzkulturen, in den jeweiligen
Wachstumsphasen unterschiedlich zu belichten.

[0077] Beispielsweise benötigen Salatkulturen (Lac-
tuca sativa), sofern sie nicht unter Tageslicht kulti-
viert werden, in bestimmten Wachstumsphasen un-
terschiedliche Lichtspektren. So ist in den ersten
zehn Tagen der Kultivierung ein hoher Blaulichtan-
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teil notwendig, damit die Jungpflanze kräftig und stark
wurzelt und sich verzweigt. In den nächsten zehn Ta-
gen ist es die Mischung aus weißem, blauem und ro-
tem Licht, die es der Kultur ermöglicht innerhalb kür-
zester Zeit große und kräftige Blätter zu generieren,
während in den letzten zehn Tagen schließlich ein ho-
her Rotlichtanteil zur Massebildung benötigt wird. In
diesem Sinne kann mithilfe der erfindungsgemäßen
Software für jede der Wachstumsphasen ein geeig-
netes Spektrum in Intensität und Verhältnis der regel-
baren Wellenlängen zusammengesetzt werden.

[0078] Auch für die Kultivierung von Schaumkressen
(Arabidopsis), welche eine meist verbreiteten Ver-
suchspflanzen darstellen, ist eine detaillierte Steue-
rung der zur Belichtung verwendeten LED-Lampen
mithilfe der erfindungsgemäßen Software erforder-
lich. Da die Kultivierung in den meisten Fällen in Kul-
turräumen ohne Tageslicht stattfindet, müssen mög-
lichst neutrale, dem natürlichen Tageslicht gleiche Er-
gebnisse durch die Auswahl tagesähnlicher Spektren
und Intensitäten erzielt werden. Dabei gebieten ins-
besondere die teilweise erforderlichen Tageslichtin-
tensitäten mit Beleuchtungsstärken von bis zu 2000
µmol/m2s eine ausreichende Kühlung der verwende-
ten, vorzugsweise erfindungsgemäßen, LED-Leuch-
ten.

[0079] Die Erfindung wird anhand der Figuren näher
erläutert, ohne die Erfindung auf diese Ausführungs-
beispiele zu begrenzen. Es zeigen:

Fig. 1: eine erfindungsgemäße LED-Leuchte 1
umfassend einen Kühlkörper 2 und eine Leiter-
platte 3, wobei innerhalb des Kühlkörpers 2 ein
Fluidkanal 21 mit einer durch eine innenliegen-
de Kühlfinne 22 vergrößerten inneren Oberflä-
che ausgebildet ist

Fig. 2a, Fig. 2b: eine Querschnittsdarstellung
bzw. eine Querschnittsteildarstellung eines er-
findungsgemäßen Kühlkörpers 2, optional mit ei-
ner Leiterplatte 3 und einem Diffusor 4

Fig. 3a - d: je eine Ansicht einer erfindungsge-
mäßen LED-Leuchte 1

Fig. 4: ein erfindungsgemäßes LED-Beleuch-
tungssystem 7 umfassend ein Steuerungsgerät
8 und eine Steuerungssoftware 9 sowie mehrere
LED-Leuchten 1

Fig. 5a - e: verschiedene PPFD-Spektren von
weißen, blauen, roten und dunkelroten LEDs

[0080] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße LED-
Leuchte 1 zur Bereitstellung von photosynthetisch
aktiver Strahlung mit einem länglichen, insbesonde-
re quaderförmigem, Kühlkörper 2. Der Kühlkörper 2
weist eine vordere Endfläche 2A und eine der vor-
deren Endfläche 2A gegenüberliegende hintere End-
fläche 2B sowie einen an der Oberseite des Kühl-
körpers 2 gelegenen Beleuchtungsabschnitt 2C auf.

Auf dem Beleuchtungsabschnitt 2C befindet sich ei-
ne Leiterplatte 3 mit 45 LEDs 31. Zudem ist innerhalb
des Kühlkörpers 2 ein Fluidkanal 21 mit einer im Be-
reich der vorderen Endfläche 2A angeordneten vor-
derseitigen Öffnung 21a und einer im Bereich der hin-
teren Endfläche angeordneten rückseitigen Öffnung
21b ausgebildet. Die innere Oberfläche des Fluid-
kanals 21 wird durch eine in Richtung des Beleuch-
tungsabschnitts 2C ausgebildete innenliegende Kühl-
finne 22 vergrößert.

[0081] Die Fig. 2a und Fig. 2b zeigen je einen
Querschnitt bzw. einen Teilquerschnitt senkrecht zur
Längsachse des erfindungsgemäßen Kühlkörpers 2.

[0082] Fig. 2a stellt einen Querschnitt eines Kühl-
körpers 2 mit je einem oberhalb bzw. unterhalb der
Längsachse des Kühlkörpers 2 angeordneten Be-
leuchtungsabschnitt 2C' und 2C" sowie je einem
linksseitig bzw. rechtsseitig der Längsachse des
Kühlkörpers 2 angeordneten Kühlungsabschnitt 2D'
und 2D" dar. Innerhalb des Kühlkörpers 2 ist ein ers-
ter Fluidteilkanal 21' mit zehn in Richtung des ersten
Beleuchtungsabschnitts 2C' ausgebildeten Kühlfin-
nen 22, 22' und ein zweiter Fluidteilkanal 21" mit zehn
in Richtung des zweiten Beleuchtungsabschnitts 2C"
ausgebildeten Kühlfinnen 22, 22" vorgesehen. Der
erste Kühlungsabschnitt 2D' und der zweite Küh-
lungsabschnitt 2D" umfassen zur Vergrößerung ih-
rer äußeren Oberfläche jeweils acht außenliegende
Kühlfinnen 23. Zudem ist innerhalb der beiden Küh-
lungsabschnitte 2D' und 2D" jeweils ein Kühlungska-
nal 24 ausgebildet.

[0083] Fig. 2b stellt einen Teilquerschnitt eines Be-
reichs oberhalb der Längsachse eines Kühlkörpers 2
sowie einer auf dem Kühlkörper 2 befestigten Leiter-
platte 3, 3' und einem Diffusor 4, 4' dar. Die Leiter-
platte 3, 3' umfasst mehrere LEDs 31, 31" und wird
von dem Diffusor 4, 4' abgedeckt. Der Diffusor 4, 4'
kann an den Kühlungsabschnitten 2D, 2D', 2D" (nicht
gezeigt) befestigt werden.

[0084] Die Fig. 3a bis Fig. 3d zeigen je eine erfin-
dungsgemäße LED-Leuchte 1 in verschiedenen Au-
ßenansichten, so dass der innenliegende mindestens
eine Fluidkanal 21 mit seiner vorderseitigen Öffnung
21a und seiner rückseitigen Öffnung 21b bzw. der
mindestens eine erste Fluidteilkanal 21' sowie der
mindestens eine zweite Fluidteilkanal 21" mit den
vorderseitigen Öffnungen 21a', 21a" und den rück-
seitigen Öffnungen 21b', 21b" nicht gezeigt ist.

[0085] Fig. 3a und Fig. 3b stellen eine LED-Leuch-
te 1 in der Draufsicht bzw. in der Untersicht und in
der Seitenansicht dar. Die LED-Leuchte umfasst ei-
nen Kühlkörper 2, zwei Leiterplatten 3, 3', 3" sowie
eine vordere Endkappe 5 und eine hintere Endkap-
pe 6. Die erste Leiterplatte 3, 3' ist auf der Oberflä-
che des Kühlköpers 2 befestigbar und weist mehrere
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LEDs 31, 31' sowie verschiedene Kanäle 32, 32' zur
Schaltung der LEDs 31, 31' auf. Dagegen ist die zwei-
te Leiterplatte 3, 3" auf der Unterseite des Kühlkör-
pers 2 befestigbar und weist ebenfalls mehrere LEDs
31, 31" sowie verschiede Kanäle 32, 32" zur Schal-
tung der LEDs 31, 31 " auf.

[0086] Fig. 3c stellt eine LED-Leuchte 1 in der Vor-
deransicht dar. Dabei werden die vorderseitigen Öff-
nungen 21a, 21a', 21a" (nicht gezeigt) von einer vor-
deren Endkappe 5, welche insbesondere mehrteilig
ausgebildet ist, abgedeckt. Die vordere Endkappe 5
umfasst ein, vorzugsweise korrespondierend zur vor-
derseitigen Öffnung 21a, 21a' angeordnetes, vorde-
res Einlasselement 51 zur Einspeisung und ein, vor-
zugsweise korrespondierend zur vorderseitigen Öff-
nung 21a, 21a", vorderes Auslasselement 52 zur
Ausspeisung des Fluids. Zudem weist die vordere
Endkappe 5 vier Anschlusselemente 53 zur elektri-
schen Einspeisung auf.

[0087] Fig. 3d stellt eine LED-Leuchte 1 in der Rück-
ansicht dar. Dabei werden die rückseitigen Öffnun-
gen 21b, 21b', 21b" (nicht gezeigt) von einer, vor-
zugsweise mehrteilig ausgebildeten, hinteren End-
kappe 6 abgedeckt. Nicht dargestellt sind die in die
hintere Endkappe 6 integrierte Aufnahme 61 zum
Umleiten des Fluids sowie das alternative hintere
Einlasselement 62 bzw. das alternative hintere Aus-
lasselement 63.

[0088] Fig. 4 zeigt ein LED-Beleuchtungssystem 7,
in welchem sechs LED-Leuchten 1 über drei Steue-
rungsgeräte 8, insbesondere drei DALI-Bridges, und
eine Steuerungssoftware 9, insbesondere einen Kli-
macomputer, gesteuert werden. Die Steuerungsge-
räte 8 sind vorzugsweise mithilfe einer Switch über
Ethernet mit der Software 9 verbunden und können
über ihre IP-Adresse angesteuert werden. Die Steue-
rung der LED-Leuchten 1 erfolgt vorzugsweise unter
Einsatz von DALI-Bussen.

[0089] In den Fig. 5a bis Fig. 5e ist jeweils die Quan-
tität der photosynthetischen Photonenflussdichte von
weißen, blauen, roten und dunkelroten LEDs gegen
die Wellenlänge aufgetragen. Dabei zeigt Fig. 5a
das PPFD-Spektrum (Ref (schwarze Kennlinie: Mc-
CREEs ACTION SPECTRUM Linie) von weißem
Licht (4000 K). Fig. 5b stellt das PPFD-Spektrum
(Ref.: McCREEs ACTION SPECTRUM) von blauem
Licht mit einem Maximum bei 440 nm und 465 nm,
Fig. 5c das PPFD-Spektrum (Ref.: McCREEs AC-
TION SPECTRUM) von rotem Licht mit einem Maxi-
mum bei 660 nm und Fig. 5d das PPFD-Spektrum
(Ref.: McCREEs ACTION SPECTRUM) vom dunkel-
rotem Licht mit einem Maximum bei 730 nm dar. In
Fig. 5e schließlich ist ein gemeinsames PPFD-Spek-
trum (Ref.: McCREEs ACTION SPECTRUM) wider-
geben, wobei die Intensität der weißen, blauen, roten

und dunkelroten LEDs jeweils auf 100 % Leistung ge-
regelt ist.

Bezugszeichenliste

1 LED-Leuchte

2 Kühlkörper, 2A vordere
Endfläche des Kühlkörpers,
2B hintere Endfläche des
Kühlkörpers, 2C Beleuch-
tungsabschnitt, 2C', 2C"
erster bzw. zweiter Beleuch-
tungsabschnitt des Kühlkör-
pers, 2D Kühlungsabschnitt,
2D', 2D" erster bzw. zweiter
Kühlungsabschnitt des Kühl-
körpers

21 Fluidkanal, 21a vorderseiti-
ge Öffnung des Fluidkanals,
21b rückseitige Öffnung des
Fluidkanals

21', 21" erster bzw. zweiter Fluid-
teilkanal, 21a', 21a" vorder-
seitige Öffnungen des ers-
ten bzw. zweiten Fluidteilka-
nals, 21b', 21b" rückseitige
Öffnungen des ersten bzw.
zweiten Fluidteilkanals

22 innenliegende Kühlfinne

23 außenliegende Kühlfinne

24 Kühlungskanal

3 Leiterplatte

3', 3" erste bzw. zweite LED-Lei-
terplatte

31, 31', 31" LED

32, 32', 32" Kanal, insbesondere elek-
tronischer Kanal und optio-
nal Datenkanal

4 Diffusor

4', 4" erster bzw. zweiter Diffusor

5 vordere Endkappe

51 vorderes Einlasselement

52 vorderes Auslasselement

53 Anschlusselement

6 hintere Endkappe

61 Aufnahme

62 hinteres Einlasselement

63 hinteres Auslasselement
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7 LED-Beleuchtungssystem

8 Steuerungsgerät

9 Steuerungssoftware
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Patentansprüche

1.    Fluidkühlbare LED-Leuchte (1) zur Bereitstel-
lung von photosynthetisch aktiver Strahlung umfas-
send einen im Wesentlichen länglichen Kühlkörper
(2) und mindestens eine Leiterplatte (3) mit mindes-
tens einer LED (31), wobei der Kühlkörper (2) eine
vordere Endfläche (2A) und eine der vorderen Endflä-
che (2A) gegenüberliegende hintere Endfläche (2B)
sowie mindestens einen oberhalb und/oder unterhalb
der Längsachse des Kühlkörpers (2) angeordneten
Beleuchtungsabschnitt (2C) aufweist, auf welchem
die mindestens eine Leiterplatte (3) befestigbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb des Kühl-
körpers (2) mindestens ein Fluidkanal (21) mit einer
im Bereich der vorderen Endfläche (2A) angeordne-
ten vorderseitigen Öffnung (21a) und einer im Bereich
der hinteren Endfläche (2B) angeordneten rückseiti-
gen Öffnung (21b) zur Leitung eines Fluids ausgebil-
det ist, dessen innere Oberfläche durch mindestens
eine innenliegende Kühlfinne (22), welche vorzugs-
weise in Richtung des mindestens einen Beleuch-
tungsabschnitts (2C) ausgebildet ist, vergrößert wird.

2.  LED-Leuchte (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der mindestens eine Fluidkanal
(21) zweigeteilt entlang der Längsachse des Kühlkör-
pers (2) ausgebildet ist und mindestens einen ers-
ten Fluidteilkanal (21') sowie mindestens einen zwei-
ten Fluidteilkanal (21") mit jeweils einer vorderseiti-
gen Öffnung (21a', 21a") und einer rückseitigen Öff-
nung (21b', 21b") umfasst, wobei die innere Oberflä-
che des mindestens einen ersten Fluidteilkanals (21')
und/oder die innere Oberfläche des mindestens ei-
nen zweiten Fluidteilkanals (21") jeweils unabhängig
voneinander durch mindestens eine innenliegenden
Kühlfinne (22', 22"), welche vorzugsweise in Richtung
des mindestens einen Beleuchtungsabschnitts (2C)
ausgebildet ist, vergrößert wird.

3.  LED-Leuchte (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der mindestens eine
Fluidkanal (21), insbesondere der mindestens eine
erste Fluidteilkanal (21') und der mindestens eine
zweite Fluidteilkanal (21") zusammengenommen,
i) eine innere Oberfläche von größer gleich 1500 cm2,
bevorzugt eine innere Oberfläche von größer gleich
2000 cm2, und/oder
ii) ein Innenvolumen von größer gleich 750 cm3 bis
kleiner gleich 1500 cm3, bevorzugt ein Innenvolumen
von größer gleich 900 cm3 bis kleiner gleich 1100 cm3,
jeweils in Bezug auf eine Länge des Kühlkörpers (2)
von 50 cm, aufweist.

4.    LED-Leuchte (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der min-
destens eine Fluidkanal (21), insbesondere der min-
destens eine erste Fluidteilkanal (21') und/oder der
mindestens eine zweite Fluidteilkanal (21"), zur Lei-
tung einer Kühlflüssigkeit, vorzugsweise zur Leitung

von Wasser und/oder wässrigen Gemischen, oder
zur Leitung eines Gases ausgebildet ist.

5.  LED-Leuchte (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Kühlkör-
per (2) ferner mindestens einen jeweils unabhängig
ein- oder beidseitig der Längsachse des Kühlkörpers
(2) angeordneten Kühlungsabschnitt (2D), insbeson-
dere einen linkseitig der Längsachse des Kühlkörpers
(2) angeordneten ersten Kühlungsabschnitt (2D') und
einen rechtsseitig der Längsachse des Kühlkörpers
(2) angeordneten zweiten Kühlungsabschnitt (2D"),
aufweist, wobei die äußere Oberfläche des mindes-
tens einen Kühlungsabschnitts (2D) oder die äußere
Oberfläche des ersten Kühlungsabschnitts (2D') und/
oder des zweiten Kühlungsabschnitts (2D") jeweils
unabhängig voneinander durch mindestens eine au-
ßenliegende Kühlfinne (23) vergrößert wird.

6.    LED-Leuchte (1) nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass innerhalb des mindestens ei-
nen Kühlungsabschnitts (2D), insbesondere inner-
halb des ersten Kühlungsabschnitts (2D') und/oder
des zweiten Kühlungsabschnitts (2D"), mindestens
ein Kühlungskanal (24), der sich vorzugsweise von
der vorderen Endfläche (2A) bis zur hinteren Endflä-
che (2B) des Kühlkörpers (2) erstreckt, ausgebildet
ist.

7.  LED-Leuchte (1) nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die LED-Leuchte (1)
mit dem mindestens einen Kühlungsabschnitt (2D),
insbesondere dem ersten Kühlungsabschnitt (2D')
und dem zweiten Kühlungsabschnitt (2D") zusam-
mengenommen, einen passiven Kühlbereich und mit
dem mindestens einen Fluidkanal (21), insbeson-
dere mit dem ersten Fluidteilkanal (21') und dem
zweiten Fluidteilkanal (21") zusammengenommen,
einen aktiven Kühlbereich besitzt, wobei vorzugswei-
se das Verhältnis von passivem Kühlbereich zu ak-
tivem Kühlbereich 1 : 1 bis 2:1, insbesondere 3 : 2,
beträgt.

8.    LED-Leuchte (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die LED-
Leuchte (1) einen oberhalb des Längsachse des
Kühlkörpers (2) angeordneten ersten Beleuchtungs-
abschnitt (2C') und optional einen unterhalb der
Längsachse des Kühlkörpers (2) angeordnete zwei-
ten Beleuchtungsabschnitt (2C") umfasst, wobei auf
dem ersten Beleuchtungsabschnitt (2C') mindestens
eine erste Leiterplatte (3') mit mindestens einer LED
(31') und optional auf dem zweiten Beleuchtungsab-
schnitt (2C") mindestens eine zweite Leiterplatte (3")
mit mindestens einer LED (31") befestigbar ist.

9.  LED-Leuchte (1) nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mindestens eine LED (31)
der mindestens einen Leiterplatte (3), insbesondere
die mindestens eine LED (31') der ersten Leiterplatte
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(3') und/oder die mindestens eine LED (31") der zwei-
ten Leiterplatte (3"), ausgewählt ist aus weißen, blau-
en und/oder roten LEDs, wobei einzelne LEDs (31,
31', 31") jeweils unabhängig voneinander kombinier-
bar und/oder ansteuerbar sind.

10.    LED-Leuchte (1) nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass einzelne LEDs (31,
31', 31") jeweils unabhängig voneinander über min-
destens einen Kanal (32, 32', 32"), insbesondere über
jeweils mindestens einen elektronischen Kanal und
optional einen Datenkanal für weiße LEDs, blaue
LEDs und/oder rote LEDs, schaltbar sind.

11.   LED-Leuchte (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die LED-
Leuchte (1) ferner mindestens einen Diffusor (4) zur
Abdeckung der mindestens einen Leiterplatte (3), ins-
besondere einen ersten Diffusor (4') zur Abdeckung
der mindestens einen ersten Leiterplatte (3') und op-
tional einen zweiten Diffusor (4") zur Abdeckung der
mindestens einen zweiten Leiterplatte (3"), mit ei-
nem Transmissionsgrad von größer gleich 80 % um-
fasst, welcher vorzugsweise an dem mindestens eine
Kühlungsabschnitt (2D), insbesondere an dem ers-
ten Kühlungsabschnitt (2D') und/oder an dem zwei-
ten Kühlungsabschnitt (2D"), befestigbar ist.

12.   LED-Leuchte (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die LED-
Leuchte (1) ferner mindestens eine an der vorde-
ren Endfläche (2A) befestigbare vordere Endkappe
(5), welche mindestens ein vorderes Einlasselement
(51), das vorzugsweise in Verbindung zu der vorder-
seitigen Öffnung (21a, 21a') angeordnet ist, zur Ein-
speisung des Fluids, vorzugsweise zur Einspeisung
der Kühlflüssigkeit, sowie mindestens ein vorderes
Auslasselement (52), das vorzugsweise in Verbin-
dung zu der vorderseitigen Öffnung (21a, 21a") ange-
ordnet ist, zur Ausspeisung des Fluids, vorzugsweise
zur Ausspeisung der Kühlflüssigkeit, aufweist, sowie
mindestens eine an der hinteren Endfläche (2B) be-
festigbare hintere Endkappe (6) umfasst.

13.  LED-Leuchte (1) nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die vordere Endkappe (5)
mindestens ein Anschlusselement (53) zur elektri-
schen Einspeisung für die mindestens eine LED (31)
der mindestens einen Leiterplatte (3), insbesondere
für die mindestens eine LED (31') der ersten Leiter-
platte (3') und/oder für die mindestens eine LED (31")
der zweiten Leiterplatte (3"), aufweist.

14.   LED-Leuchte (1) nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die hintere Endkap-
pe (6) mit einer Aufnahme (61) versehen ist, durch
welche das Fluid, vorzugsweise die Kühlflüssigkeit,
zwischen dem ersten Fluidteilkanal (21') und dem
zweiten Fluidteilkanal (21") umleitbar ist oder mindes-
tens ein hinteres Einlasselement (62), das vorzugs-

weise in Verbindung zu der rückseitigen Öffnung (21,
21") angeordnet ist, zur Einspeisung des Fluids, vor-
zugsweise zu Einspeisung der Kühlflüssigkeit, sowie
mindestens ein hinteres Auslasselement (63), das
vorzugsweise in Verbindung zu der rückseitigen Öff-
nung (21, 21') angeordnet ist, zur Ausspeisung des
Fluids, vorzugsweise zur Ausspeisung der Kühlflüs-
sigkeit, aufweist.

15.    LED-Beleuchtungssystem (7) zur Bereitstel-
lung von photosynthetisch aktiver Strahlung umfas-
send
- mindestens eine fluidkühlbare LED-Leuchte (1), ins-
besondere nach einem der Ansprüche 1 bis 14, um-
fassend einen im Wesentlichen länglichen Kühlkör-
per (2) mit einer vorderen Endfläche (2A) und ei-
ner der vorderen Endfläche (2A) gegenüberliegen-
den hinteren Endfläche (2B) sowie mindestens ei-
nem oberhalb und/oder unterhalb der Längsachse
des Kühlkörpers (2) angeordneten Beleuchtungsab-
schnitt (2C) und mindestens eine Leiterplatte (3) mit
mindestens einer LED (31), welche auf dem mindes-
tens einen Beleuchtungsabschnitt (2C) befestigbar
ist, wobei innerhalb des Kühlkörpers (2) mindestens
ein Fluidkanal (21) mit einer im Bereich der vorde-
ren Endfläche (2A) angeordneten vorderseitigen Öff-
nung (21a) und einer im Bereich der hinteren End-
fläche (2B) angeordneten rückseitigen Öffnung (21b)
zur Leitung eines Fluids ausgebildet ist, dessen inne-
re Oberfläche durch mindestens eine innenliegende
Kühlfinne (22), welche vorzugsweise in Richtung des
mindestens einen Beleuchtungsabschnitts (2C) aus-
gebildet ist, vergrößert wird,
- mindestens ein Steuerungsgerät (8), insbesondere
eine DALI-Bridge, und optional
- eine Steuerungssoftware (9), dadurch gekenn-
zeichnet, dass die mindestens eine LED-Leuchte (1),
insbesondere der Betrieb der mindestens einen LED-
Leuchte (1), über das mindestens eine Steuerungs-
gerät (8) und optional die Steuerungssoftware (9)
steuerbar ist.

16.   LED-Beleuchtungssystem (7) nach Anspruch
15, dadurch gekennzeichnet, dass das Steue-
rungsgerät (8) eine IP-Adresse aufweist und die min-
destens eine LED-Leuchte (1) unter Verwendung der
IP-Adresse des mindestens einen Steuerungsgeräts
(8) über die mindestens eine Steuerungssoftware (9)
steuerbar ist.

17.   LED-Beleuchtungssystem (7) nach Anspruch
15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass
a) die Strahlungsleistung, insbesondere der photo-
synthetische Photonenfluss (PPF), der mindestens
einen LED-Leuchte (1), und/oder
b) die Beleuchtungsstärke, insbesondere die photo-
synthetische Photonenflussdichte (PPFD), der min-
destens einen LED-Leuchte (1), und/oder
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c) die Lichtausbeute, insbesondere die photosyn-
thetische Photonenflussausbeute (PFA), der mindes-
tens einen LED-Leuchte (1), und/oder
d) das Spektrum der mindestens einen LED-Leuchte
(1), vorzugsweise hinsichtlich des Anteils an weißem,
blauem und rotem Licht, und/oder
e) der zeitliche Schaltzyklus der mindestens einen
LED-Leuchte (1) über das mindestens eine Steue-
rungsgerät (8) und optional die Steuerungssoftware
(9) steuerbar ist.

18.   Verfahren zur Belichtung von mindestens ei-
nem Mitglied aus der Klade der Diaphoretickes, vor-
zugsweise von mindestens einem Mitglied aus dem
Regnum der Plantae, mit photosynthetisch aktiver
Strahlung, vorzugsweise in Klimakammern und/oder
Phenotypisierungskammern, in dem mindestens eine
fluidkühlbare LED-Leuchte (1), insbesondere nach
einem der Ansprüche 1 bis 14, welche einen im We-
sentlichen länglichen Kühlkörper (2) mit einer vor-
deren Endfläche (2A) und einer der vorderen End-
fläche (2A) gegenüberliegenden hinteren Endfläche
(2B) sowie mindestens einem oberhalb und/oder un-
terhalb der Längsachse des Kühlkörpers (2) angeord-
neten Beleuchtungsabschnitt (2C) und mindestens
eine Leiterplatte (3) mit mindestens einer LED (31),
welche auf dem mindestens einen Beleuchtungsab-
schnitt (2C) befestigbar ist, umfasst, wobei innerhalb
des Kühlkörpers (2) mindestens ein Fluidkanal (21)
mit einer im Bereich der vorderen Endfläche (2A) an-
geordneten vorderseitigen Öffnung (21a) und einer
im Bereich der hinteren Endfläche (2B) angeordne-
ten rückseitigen Öffnung (21b) ausgebildet ist, des-
sen innere Oberfläche durch mindestens eine innen-
liegende Kühlfinne (22) welche vorzugsweise in Rich-
tung des mindestens einen Beleuchtungsabschnitts
(2C) ausgebildet ist, vergrößert wird, oder mindes-
tens ein LED-Beleuchtungssystem (7), insbesonde-
re nach einem der Ansprüche 15 bis 17, welches die
mindestens eine LED-Leuchte (1) sowie mindestens
ein Steuerungsgerät (8), insbesondere eine DALI-
Bridge, und eine Steuerungssoftware (9), über die die
mindestens eine LED-Leuchte (1), insbesondere der
Betrieb der mindestens einen LED-Leuchte (1), steu-
erbar ist, umfasst, verwendet wird und zum Abfüh-
ren der von der mindestens einen Leiterplatte (3) der
mindestens einen LED-Leuchte (1) ausgehenden Ab-
wärme ein Fluid, vorzugsweise eine Kühlflüssigkeit,
durch den mindestens einen Fluidkanal (21) geleitet
wird.

19.    Verfahren nach Anspruch 18, in dem eine
Strahlungsleistung von größer gleich 120 µmol/s, vor-
zugsweise eine Strahlungsleistung von größer gleich
140 µmol/s pro Leiterplatte (3, 3', 3") erzeugt wird.

20.  Software zum Betrieb mindestens einer fluid-
kühlbaren LED-Leuchte (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 14, welche die Strahlungsleistung, insbe-
sondere der photosynthetische Photonenfluss (PPF),

die Beleuchtungsstärke, insbesondere die photosyn-
thetische Photonenflussdichte (PPFD), die Lichtaus-
beute, insbesondere die photosynthetische Photo-
nenflussausbeute (PFA), das Spektrum vorzugswei-
se hinsichtlich des Anteils an weißem, blauem und
rotem Licht, und/oder den zeitlichen Schaltzyklus der
mindestens einen LED-Leuchte (1) steuert.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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